
Vorbemerkung 
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die Verbandsgemeindeverwaltung Rüdesheim und die Ihnen nach dem Daten-
schutzrecht zustehenden Rechte. 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Verfahren zur Stellenbesetzung in der Verbandsgemeindeverwaltung sowie der ver-
bandsangehörigen Ortsgemeinden

2. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
Verbandsgemeindeverwaltung Rüdesheim/Nahe
sowie die verbandsangehörigen Ortsgemeinden
Fachbereich Zentrale Dienste und Büroleitung
Personalamt
Nahestraße 63
55593 Rüdesheim
Tel.: 0671 371-206
E-Mail: bewerbung@vg-rudesheim.de

3. Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz:
Behördlicher Datenschutzbeauftragte
RA Ph. Weißmann
Fachanwalt für Steuerrecht
Ext. Datenschutzbeauftragter (TÜV)
advokIT Rechtsanwälte und Datenschutzbeauftragte
Niederlassung Bad Kreuznach, Riemenschneiderstraße 4, 55543 Bad Kreuznach
T +49 (0) 671 4835 491
F +49 (0) 671 4835 493
E-Mail: info@kanzlei-weissmann.de

4. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten Wir 
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) oder Landesdatenschutzgesetz (LDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen 
Gesetze (z. B. BetrVG, ArbZG, etc.).
In erster Linie dient die Datenverarbeitung der Begründung, Durchführung und Been-
digung des Beschäftigungsverhältnisses. Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfür ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 1 BDSG bzw. § 20 Abs. 1 LDSG. Daneben
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können Kollektivvereinbarungen (Gesamt- und Betriebsvereinbarungen, Dienstverein-
barungen sowie tarifvertragliche Regelungen) gem. Art. 6 Abs. 1 b) i. V. m. Art. 88 Abs. 
1 DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 4 BDSG oder § 20 Abs.1 LDSG sowie ggf. Ihre geson-
derten Einwilligungen gem. Art. 6 Abs. 1 a), 7 DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 2 BDSG oder 
§ 20 Abs. 2 LDSG (z. B. bei Videoaufnahmen) als datenschutzrechtliche Erlaubnisvor-
schrift herangezogen werden.  
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um unsere rechtlichen Pflichten als Arbeitgeber ins-
besondere im Bereich des Steuer- und Sozialversicherungsrechts erfüllen zu können. 
Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO i. V. m. § 26 BDSG oder § 20 
LDSG.  
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zudem auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
f) DS-GVO, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten (z. B. Behörden) zu 
wahren. Dies gilt insbesondere bei der Aufklärung von Straftaten (Rechtsgrundlage § 
26 Abs. 1 S. 2 BDSG), der internen Kommunikation und sonstiger Verwaltungszwecke. 
Darüber hinaus werden Daten zu statistischen Zwecken verarbeitet. 
Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 Abs. 1 DS-GVO 
verarbeitet werden, dient dies im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses der Aus-
übung von Rechten oder der Erfüllung von rechtlichen Pflichten aus dem Arbeitsrecht, 
dem Recht der sozialen Sicherheit und dem Sozialschutz (z. B. Angabe von Gesund-
heitsdaten gegenüber der Krankenkasse, Erfassung der Schwerbehinderung wegen 
Zusatzurlaub und Ermittlung der Schwerbehindertenabgabe). Dies erfolgt auf Grund-
lage von Art. 9 Abs. 2 b) DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 3 BDSG oder § 20 Abs. 3 LDSG. 
Zudem kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten für die Beurteilung Ihrer Arbeits-
fähigkeit gem. Art. 9 Abs. 2 h) i. V. m. § 22 Abs. 1 b) BDSG erforderlich sein.  
Daneben kann die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
auf einer Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 2 BDSG beruhen 
(z. B. betriebliches Gesundheitsmanagement).  
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck ver-
arbeiten wollen, werden wir Sie zuvor darüber informieren. 

 
5. Kategorie von Daten 
Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten gehören insbesondere 
Ihre Stammdaten (wie Vorname, Nachname, Namenszusätze, Staatsangehörigkeit 
und Personalnummer), Kontaktdaten (etwa private Anschrift, (Mobil-)Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse), die bei der Nutzung der IT-Systeme anfallenden Protokolldaten so-
wie weitere Daten aus dem Beschäftigungsverhältnis (z. B. Zeiterfassungsdaten, Ur-
laubszeiten, Arbeitsunfähigkeitszeiten, ggf. Vorstrafen, Sozialdaten (Familienstand, 
evtl. Kinder, evtl. Schwerbehinderung), Bankverbindung, Sozialversicherungsnummer, 
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Rentenversicherungsnummer, Gehaltsdaten sowie die Steueridentifikationsnummer). 
Hierunter können auch besondere Kategorien personenbezogener Daten wie Gesund-
heitsdaten fallen.  
Ihre personenbezogenen Daten werden in aller Regel direkt bei Ihnen im Rahmen des 
Einstellungsprozesses oder während des Beschäftigungsverhältnisses erhoben. In be-
stimmten Konstellationen werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften Ihre personenbe-
zogenen Daten auch bei anderen Stellen erhoben. Dazu gehören insbesondere an-
lassbezogene Abfragen von steuerrelevanten Informationen beim zuständigen Finanz-
amt sowie Informationen über Arbeitsunfähigkeitszeiten bei der jeweiligen Kranken-
kasse.  
Daneben können wir Daten von Dritten (z. B. Stellenvermittlung) erhalten haben. 
 
6. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten  
Innerhalb unserer Behörde erhalten nur die Personen und Stellen (z. B. Fachbereich, 
Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung) Ihre perso-
nenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten benötigen. Dies gilt auch für bestimmte Unternehmen, wenn diese Datenver-
arbeitungsaufgaben für uns wahrnehmen (z. B. Gehaltsabrechnung, Entsorgung von 
Akten).  
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger au-
ßerhalb des Unternehmens übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten als Arbeitgeber erforderlich ist. Dies können z. B. sein:  
• Behörden (z. B. Rentenversicherungsträger, berufsständische Versorgungsein-

richtungen, Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Gerichte)  
• Bank des Mitarbeiters (SEPA-Zahlungsträger)  
• Annahmestellen der Krankenkassen  
• Stellen, um Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung gewährleisten zu 

können  
• Stellen, um die vermögenwirksamen Leistungen ausbezahlen zu können  
• Drittschuldner im Falle von Lohn- und Gehaltspfändungen  
• Insolvenzverwalter im Falle einer Privatinsolvenz 

 
7. Dauer der Speicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwe-
cke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 
werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu gesetzlich ver-
pflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewah-
rungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung 
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sowie im Sozialversicherungsrecht geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach 
bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 
die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
 
8. Betroffenenrechte  
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte: 

a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Ver-
arbeitung (Artikel 15 DS-GVO). 

b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig 
sein sollten (Artikel 16 DS-GVO). 

c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der 
Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft. 

d) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, 
e) Widerspruchsrecht Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen 
zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezoge-
nen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Frei-
heiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

9. Widerrufsrecht bei Einwilligungen  
Die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke der Werbung oder des 
Adresshandels ist nur zulässig, wenn die betroffene Person eingewilligt hat (Artikel 6 
Absatz 1 lit. a DS-GVO). Die Einwilligung kann nach Artikel 7 Absatz 3 DS-GVO jeder-
zeit gegenüber der Stelle widerrufen werden, gegenüber der die Einwilligung zuvor 
erteilt wurde. 
 
10. Beschwerderecht 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, 
Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Tel.: 06131 208-2449, E-Mail: poststelle@daten-
schutz.rlp.de), wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechts-
widrig verarbeitet werden. 



 
Merkblatt zum Datengeheimnis 

 
Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 
identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind; 

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

 
Art. 5 Abs. 1 DSGVO Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(1) Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren 
Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen 
Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen 
Zwecken („Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 
unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 4.5.2016 L 119/35 Amtsblatt der 
Europäischen Union DE (1)Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, 
wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen 
länger gespeichert werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung 
geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitetwerden („Speicherbegrenzung“); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten 
gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

 
Art. 32 Abs. 4 DSGVO 
(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass ihnen 
unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des 
Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur 
Verarbeitung verpflichtet. 
 
Art. 83 Abs. 4 DSGVO 
(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 000 
000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des 
vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 
       a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25  
            bis 39, 42 und 43; 
        b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 
        c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 



 
Strafvorschriften des § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-neu) 
§ 42 BDSG 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 
zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
1. einem Dritten übermittelt oder 
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht  
und hierbei gewerbsmäßig handelt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die 
nicht allgemein zugänglich sind, 
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
2. durch unrichtige Angaben erschleicht 
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der 
Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde. 

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen oder 
Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden. 

 
§ 43 BDSG 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 
2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder  
    nicht rechtzeitig unterrichtet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine Geldbußen 

verhängt. 
(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder 
Benachrichtigenden verwendet werden. 

Strafgesetzbuch (StGB): 
§ 202a Ausspähen von Daten 

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen 
unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar 
wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. 

 
§ 202b Abfangen von Daten 
Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten (§ 
202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrahlung einer 
Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn 
die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 
 
§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten 

(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er  
 
1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) ermöglichen, oder 
2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem 
anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
§ 202d Datenhehlerei 

(1) Wer Daten (§ 202a Absatz 2), die nicht allgemein zugänglich sind und die ein anderer durch eine 
rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt, verbreitet oder 



sonst zugänglich macht, um sich oder einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte Strafe. 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder 

beruflicher Pflichten dienen. Dazu gehören insbesondere 
1. solche Handlungen von Amtsträgern oder deren Beauftragten, mit denen Daten   
    ausschließlich der Verwertung in einem Besteuerungsverfahren, einem Strafverfahren  
    oder einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zugeführt werden sollen, sowie  
2. solche beruflichen Handlungen der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der  
    Strafprozessordnung genannten Personen, mit denen Daten entgegengenommen,  
    ausgewertet oder veröffentlicht werden. 

 
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
         
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die  
    Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte  
    Ausbildung erfordert, 
2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung,  
3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem  
    gesetzlich geordneten  Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer,  
    Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer  
    Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder  
    Steuerberatungsgesellschaft, 
4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer  
    Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des  
    öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
     Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
7. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung  
    oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle  
 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem  
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebens-
bereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
 
1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen  
     Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied  
     des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 
5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner  
    Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 
6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der  
    Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich  
    verpflichtet worden ist,  
 
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche 
Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 
(2a) (weggefallen) 

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen 
Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf 
tätigen Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse 



gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, 
soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; 
das Gleiche gilt für sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der 
beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis 
offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als 
bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt 
geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer 
1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine  
    sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei  
    Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung  
    verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den  
    Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind,  
2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person,  
    die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit  
    bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht dafür Sorge getragen hat,  
    dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende  
    Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder 
3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein  
    fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus  
    dessen Nachlass erlangt hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des 
Betroffenen unbefugt offenbart. 

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 
Fußnote 
§ 203 Abs. 1 Nr. 4a: Die anerkannten Beratungsstellen nach § 218b Abs. 2 Nr. 1 StGB stehen den 
anerkannten Beratungsstellen nach § 3 des G über die Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und 
Beratung gleich gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I 1585 - 2 BvO 16/92 u. a. 
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